
Rolloutpflichten des grundzuständigen Messstellenbetreibers

Letztverbraucher-Messstellen mit 
Verbrauch > 6000 kWh

Für den Betrieb von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG, Erzeugungsanlagen ab 7 kWp und 

Anlagen mit hohem Verbrauch ist ein intelligentes Messsystem (iMSys) und ggf. eine Steuerbox vorgeschrieben.

Im nachfolgenden Schaubild wird dargestellt, in welchen Fällen ein Rollout verpflichtend ist.

Verpflichtender iMSys-Rollout mit und ohne Steuerbox:

Letztverbraucher-
Messstellen mit §14a –
Anlage(n) (steuerbare 

Verbrauchseinrichtungen)  

Letztverbraucher-
Messstellen mit 

Erzeugungs-Anlage(n)
> 7 kWp 

Optionaler iMSys-Rollout:

• Wunsch des Kunden, 
Lieferanten oder des 
Messstellenbetreibers

• Für Anlagen mit Verbrauch 
< 6000 kWh 

• Für Erzeugungsanlagen 
< 7kWp

iMSys-Pflichtrollout : iMSys UND Steuerbox-Pflichtrollout :

mME SMGW

iMSys Pflicht

mME SMGW

mME Pflicht iMSys optional

mME SMGW

iMSys Pflicht

Steuerbox

Steuerbox Pflicht

mME = moderne Messeinrichtung; iMSys = intelligentes Messsystem; SMGW = Smart-Meter-Gateway



Die kundenbezogenen Preisobergrenzen (POG) werden für die Installation und den Betrieb von 

intelligenten Mess-Systemen und Steuerbox gegenüber dem Kunden abgerechnet (1/2)

§ 14a Nach Verbrauch PV und KWK-Anlagen
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Übersicht und verpflichtender Rollout

Die Preisobergrenzen legen den Preis fest, den wir als 

Messstellenbetreiber für die Installation an einem 

Messpunkt (z.B. ein Einfamilienhaus) in Rechnung 

stellen dürfen.

→ Diese Preise sind entsprechend im Preisblatt MsbG 

der Stadtwerke Bad Kreuznach hinterlegt.

Kunde Stadtwerke

Preisobergrenzen für den verpflichtenden Betrieb von intelligenten Mess-Systemen (inkl. Mwst.) [€ pro Jahr]



Die kundenbezogenen Preisobergrenzen (POG) werden für die Installation und den Betrieb von 

intelligenten Mess-Systemen und Steuerbox gegenüber dem Kunden abgerechnet (2/2)

Nach Verbrauch 
und Einspeisung Sonstige

30 €

≤ 6.000 kWh

Übersicht und verpflichtender Rollout

• Optionale Rollout-Preisobergrenzen gelten, wenn 

intelligente Mess-Systeme außerhalb des Pflichtrollouts 

installiert weden, z.B. auf Kundenwunsch

→ nicht § 14a-relevant

• Die Preisobergrenzen für moderne Messeinrichtungen 

(mME) sind bedingt durch die simplere Technologie in 

der Regel niedriger.

→ nicht § 14a-relevant

• Wird ein intelligentes Mess-System auf Kundenwunsch 

vorzeitig installiert (zu diesem Zeitpunkt nicht geplant), 

kann der Messstellenbetreiber eine einmalige 

Installationsgebühr von 100€ erheben.

→ nicht § 14a-relevant

Preisobergrenzen für den optionalen Betrieb von intelligenten Mess-Systemen (inkl. Mwst.)

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

50 €

50 €

25 €

100 €

≤ 7 kW Steuerbox mME Installationsgebühr 
bei Kundenanfrage

Bestelleranteil Stadtwerke

AnschlussnehmerAnschlussnutzer
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